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Die Anhörungsbehörde (ABeh) begrüßt die zum Erörterungstermin (EÖT) erschienenen
Teilnehmer und weist auf die Nicht-Offentlichkeit des EOT sowie auf das Verbot von Video-
und Tonbandaufnahmen hin.

Ein Einwender thematisiert die erfolgte Einlasskontrolle unter dem Aspekt der angespro—
chenen Nicht—Offentlichkeit. Die ABeh erläutert den Teilnehmerkreis. Darüberhinaus wird
geklärt, inwieweit Vertreter von Einwendem und Auszubildende teilnehmen können.
Herr Seifert beschwert sich darüber, dass "für die Einwender keine Stromanschlüsse oder
Verlängerungskabel zur Verfügung stünden. Es wird für entsprechende Stromanschlüsse
gesorgt. .

Der EÖT wird um 09:39 Uhr eröffnet.

Die ABeh stellt den bisherigen Verfahrensablauf, die Funktion der ABeh und den Sinn und
Zweck des EOT dar. Auch wird abstrakt auf den weiteren Verfahrensgang auf Seiten der
ABeh hingewiesen.

Ein Einwender erkundigt sich, ob das Protokoll am Ende an die Einwender versandt wird.
Die ABeh enividert, dass Einwender das Protokoll auf Wunsch erhalten könnten. Weiter wird
gefragt, ob die Einwender am Ende den Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-
Bundesamtes (EBA) erhalten werden. Auch diese MögliChkeit wirdgrundsätzlich bejaht.
Auf die Frage. ob ein Wortprotokoll geführt werde. entgegnet die ABeh, dass ein Wortproto-
koll nicht verpþichtend sei, die wesentlichen Punkte des EOT jedoch in einem Protokoll zu-
sammengefasst werden.

Herr Rechtsanwalt Nebelsieck fragt, ob Änderungen der Tagesordnung (T0) vorgenom-
men. insbesondere bestimmte Tagesordnungspunkte (TO—Punkte) vorgezogen werden
könnten. Die ABeh entgegnet, dass dies nicht möglich sei, da die voraussichtliche T0 be-
reits im Amtlichen Anzeiger veröffentlicht worden sei und eine Anderung anderen Einwen-
dern und Betroffenen gegenüber nicht fair wäre.



Herr Seifert entgegnet, dass die T0 nicht bürgernah sei und schlägt vor, die Themen en
bloc am Donnerstag und Freitag kompakt zu diskutieren - also die Themen, die für die Ein-
wender relevant sind, die nicht an allen Tagen teilnehmen können.

Die ABeh erwidert. dass Herr Seifert ein Antragsformular bekomme und den Antrag schrift-
lich formulieren könne. Bei kleinen Verfahren könne man einen EOT an einem Nachmittag
abhalten. Bei Großverfahren mit einer großen Anzahl an Einwendungen gehe dies leider
nicht anders, denn viele Einwender würden bis 18 Uhr oder auch noch länger arbeiten. Auch
am Wochenende werde gearbeitet. Außerdem sei man von Rechts wegen verpþichtet, den
EOT zusammenhängend zu terminieren. Bei der Erstellung der T0 habe man sich jedoch
bemüht, die Themen von Einwendungen so weit wie möglich nicht auseinanderzureißen. Die
Einwendungen der Bürgerinitiative Prellbock können beispielsweise gesammelt am Donners-
tag erörtert werden.

Folgender Antrag wirddaraufhin von Herrn Seifert zu Protokoll gereicht:

„Donnerstag, Freitag und Montag (06., 07. und 10.10.) jeweils von 16 — 19 Uhr Termin mit
Möglichkeit alle Themen im Block zu behandeln. Sofortige Veröffentlichung dieses Angebots
per Pressemitteilung.“

Ein anderer Einwender wirft ein, dass man am Problem vorbeigehe. man habe die demo-
kratischen Strukturen nicht im Griff, die Einwender müssten ihre Arbeit niederlegen. Sein
Vorschlagwäre, dass solche Termine am Mittag beginnen.

Daraufhin venrveist die ABeh auf die ständige Rechtsprechung.

Ein Einwender thematisiert die Abgrenzung der einzelnen Themen (Dienstag und Donners-
tag). Mittwoch und Freitag (insbesondere Umweltrecht und Stellungnahmen der Fachbehör-
den) und fragt, wie sich die ABeh die Aufteilung vorstelle. Die ABeh erläutert diese.

Die Vorhabensträgerin (VT) stellt sich vor.

Die VT stellt das Vorhaben anhand einer PowerPoint-Präsentation vor.

Herr Jarowoy führt aus, dass die VT auf drei Plakatmotive Bezug genommen habe, die aber.
keinen Hinweis für die ÖffentliChkeit enthielten. dass es die Möglichkeit einer Teilnahme ge-
geben habe. Die BWVI sei daraufhin seitens der Bezirksversammlung gebeten worden, die
Präsentationsveranstaltung der Öffentlichkeit gegenüber zu promoten. Dies sei mit Hinweis
auf den Amtlichen Anzeiger abgelehnt worden.

Die ABeh stellt klar, dass damit das Thema der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung angespro-
chen sei. Sie weist darauf hin, dass die ABeh den öffentlichen Auftrag habe, zu dem EOT
einzuladen. Alle anderen Veranstaltungen seien einzig von der VT durchgeführt worden.

Die VT sagt, die Verlegungspläne seien schon lange bekannt, irn Jahr 2010 habe man zu-
sammen mit der Stadt eine Auftaktveranstaltung (Neue Mitte Altona unter Berücksichtigung
Verlegung Bahnhof Altona) organisiert. Seit 2010 sei man durchgehend informativ untenrvegs
gewesen. Es gebe diverse Berichte in verschiedenen Medien dazu, von 2011 bis 2014 habe
man ein gemeinsames Infozentrum aufgestellt, parallel dazu gebe es einen Internetauftritt.
Im Jahr 2014 führte man intensive Diskussionen in politischen Gremien bezüglich des The-
mas Flächenverkauf. Die Informationsveranstaltung‚ die Herr Jarowoy angesprochen habe,
galt denjenigen Einwendern, die sich bezüglich einzelner Themen auf das Planfeststellungs—
verfahren bezogen.

Frau Margarete Hars führt an, man habe nicht veranSchauIicht, wie die Bürger mit dem Vor-
haben umgehen sollen— es gebe keine Information darüber, welche Auswirkungen für intak-
te Wohn- und Naturschutzgebiete einkalkuliert seien. Vielleicht Sei die VT noch nie dort in
Langenfelde, Eimsbüttel gewesen

Herr Ziegert merkt an, dass die Reihenfolge der Wortmeldung zu beachten sei, und fragt, ob
man ihn übersehen habe. Das Verfahren sei sehr subjektiv gestaltet. Daraufhin gibt Herr
Rechtsanwalt Nebelsieck das Wort an Herrn Ziegert ab.



Herr Ziegert: Der Nachbarschaftsrat legte seine Funktion nieder, da insgesamt das Gefühl
aufkam, es werde manipulativ gehandelt. DasNachbarschaftsverfahren wurde zu einem
Marktplatzverfahren und sei Problem der Plakate der VT.

Herr Rechtsanwalt Nebelsieck fragt nach, ob das Vorhaben auch funktioniere, wenn der
alte Bahnhof bliebe. Die Zeitachse der VT gebe den Beginn 2016 vor. man sei jetzt aber erst
im ‘Anhörungstenhin.

Herr Müller-Goldenstedt erklärt, daSs er letzte Woche auch im Rathaus dabei gewesen sei.
Es sei ein Bruch in den beiden Vorstellungen zu erkennen, ihm fehlten insgesamt die Argu-
mente für einen Kopfbahnhof (Altona alt bleibt und man müsse bestimmte Anderungen vor-
nehmen), eine PIus-Minus—ExceI-Liste (Gegenüberstellung Bahnhof Altona neu und alt). Sei-
tens der Bürgerschaft/Bezirksversammlung gebe es keine großen Informationen dazu, nur
einen Hinweis auf die Personalie. Er bezweifle die Rechtmäßigkeit des Beschlusses der VT.
Er erkundigt sich nachden Verkehrsströmen, die zurzeit in gesamt Hamburg þießen, und
fragt, wie dies in zehn Jahren aussehen werde. Des Weiteren zweifelt er die Präsentation
der VT rechtlich bezüglich der Grundlage an, dass der Bahnhof Altona geschlossen werden
soll. '

Die VT führt aus. man wisse, was man den Betroffenen mit der Maßnahme zumute. 60 Pro-
zent der Baustelle werde per Schiene, nur 40 Prozent per LKW bedient. Alles was man kön-
ne, werde man über die Schiene (Hinweis auf Problem der Zwangspunkte) anfahren. Die VT
erklärt, sie habe sich vorab Gedanken gemacht. Um auf den Punkt von Herrn Nebelsieck
zurückzukommen: Momentan führe man nur Vorabmaßnahmen durch, die nicht planrelevant
seien, zum Beispiel Software-Maßnahmen, Kampfmittelsondierung und vertiefe Vermes—
sung. Auf die Frage, was wäre, wenn der Bahnhof bliebe, entgegnet die VT, dass man in der
Variantenbetrachtung das Für und „Wider miteinander abgewogen habe.

Herr Rechtsanwalt Nebelsieck entgegnet: Das war nicht meine Frage. Können Sie den
Bahnhof so bauen, wenn alles andere bliebe?

Daraufhin entgegnet die VT, dass man dies nicht geprüft habe. Der Einschätzung nach ginge
es wohl eher nicht. Man habe eine Altemativenprüfung durchgeführt, auch bezüglich der
unterschiedlichen Wirkungen des Vorhabens. Diese Punkte seien abgewogen und Optimie—
rungen vorgenommen worden. Im Ergebnis Sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass eine
Verlegung die sinnvollere Alternative sei.

Zur Frage bezüglich der_Verkehrsströme merkt die VT an, dass neben der 83 auch die S4
durch den Citytunnel fahren werde. Die S4 werde 2023 noch nicht fertig sein. Pendlerströme,
die heute in Altona stattýnden (Nord-Ostseebahn und DB-Regionalbahn), steigen dort mo-
mentan aus, weil sie nicht zum Hauptbahnhof kämen. Das gleiche gilt für den Pendler von
Airbus. Diese Ströme würden sich nach Diebs'teich verlagern. Es handele sich insgesamt nur
um einen Effekt, der heute entstünde, weil die Pendler nicht direkt zum Hauptbahnhof kä-
men.

Herr Müller-Goldenstedt Wendet ein, man brauche aktuelle Zahlen bezüglich der Ströme
einzelner Bürger, die zum Beispiel aus Norderstedt kämen. .

Die VT stellt fest, dass dies nicht Aufgabe der Bahn sei.

Die NBE nordbahn Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG (NBE, Herr Nachtwey) thema-
tisiert den Punkt „Beteiligung von Aufgabenträgern“ und merkt an, dass die NAH.SH GmbH
auf der Liste der Träger öffentlicher Belange fehle und in diesem Verfahren nicht beteiligt
worden sei. Es gebe durch die Verlegung des Bahnhofs Altona Auswirkungen für die Nah-
verkehrs- und Regionalzüge, die diese Gleisanlagen nutzen. Aus Sicht der NBE handele es
sich um eine einseitige Optimierung seitens der VT, die Regionalverkehre kämen in der Pla-
nung zu kurz.

Das Wenden von Zügen im verlegten Bahnhof sei in einem Umfang abgebildet. welcher der
heutigen Kapazität entspreche, führt die VT aUs. Auch könnten die Serviceinrichtungen in
Langenfelde durch die NBE genutzt werden. Im Nahumfeld gebe es weitere Abstellmöglich-
keiten.
























































































































